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Norm

BauO Wr §129 Abs6;

BauRallg;

B-VG Art131a;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Wird der Abbruch eines im Eigentum der Bundeshauptstadt Wien gelegenen Hauses auf Grund einer baubehördlichen

Bewilligung ohne eine diesbezügliche Anordnung im Sinne des § 129 Abs 6 Wr BauO durchgeführt, sind jene

Handlungen, die allenfalls zur Verletzung des Eigentumsrechtes des ASt an ihm gehörigen beweglichen Sachen geführt

haben, nicht in Ausübung einer behördlichen Befehlsgewalt und Zwangsgewalt vorgenommen worden, weshalb ihnen

der Charakter eines gegen eine bestimmte Person gerichteten individuellen Hoheitsaktes fehlt (Hinweis E VfGH

7.12.1974, VfSlg 7428/1974). Die Beschwerde gegen die nicht gemäß Art 131 a B-VG vor dem VwGH bekämpfbare

Maßnahme ist daher gemäß § 34 Abs 1 VwGG zurückzuweisen.

Schlagworte

Bauverfahren vor dem VwGH (siehe auch Behörden Vorstellung Nachbarrecht Diverses) VwGH Beschwerde

BauRallg11/3 Offenbare Unzuständigkeit des VwGH Mangelnder Bescheidcharakter Besondere Rechtsgebiete
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